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Vorwort  

Der 2010 gegründete European Pellet Council (EPC), ein Netzwerk von Bioenergy Europe AISBL, 
ist ein Dachverband, der die Interessen der europäischen Holzpelletbranche vertritt. Seine Mit-
glieder sind nationale Pelletverbände oder Bioenergieverbände aus zahlreichen Ländern in-
nerhalb und ausserhalb Europas. Der EPC bietet dem Pelletsektor eine Plattform zur Erörterung 
von Herausforderungen, die beim Übergang von einem Nischenprodukt zu einem wichtigen 
Energieträger zu bewältigen sind. Dazu gehören die Normung und Zertifizierung der Pelletqua-
lität, die Sicherheit, die Versorgungssicherheit, Aus- und Weiterbildung sowie Messgeräte für 
die Pelletqualität.  

Das «Deutsches Pelletinstitut GmbH» (DEPI) wurde 2008 als Tochtergesellschaft des Deutschen 
Energieholz- und Pellet-Verbandes e. V. (DEPV) als Kommunikationsplattform und Kompetenz-
zentrum für Themen rund um das Heizen mit Holzpellets gegründet. Im Jahr 2010 entwickelte 
das DEPI in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Biomasseforschungszentrum Leipzig GmbH 
(DBFZ) und proPellets Austria das ENplus®-Programm. 2011 wurden die Markenrechte für alle 
Länder ausserhalb Deutschlands an den EPC übertragen. 

Heute ist der EPC der führende Verband für das ENplus®-Qualitätszertifizierungsprogramm für 
alle Länder ausser Deutschland. In Deutschland wird das Programm durch das DEPI organisiert. 

Dieses Dokument ersetzt das ENplus®-Handbuch, Version 3.0, und tritt am 1. Januar 2023 in 
Kraft.  

a) Zwischen dem Datum der Veröffentlichung (1.10.2022) und dem Datum des Inkrafttretens 
(1.1.2023) können Erstaudits entweder anhand der Anforderungen dieses Dokuments oder 
jenen des ENplus®-Handbuchs, Version 3.0 durchgeführt werden. 

b) Nach dem Datum des Inkrafttretens (1.1.2023) müssen alle Erstaudits anhand der Anforde-
rungen dieses Dokuments durchgeführt werden. 

c) Nach dem Übergangsdatum (1.1.2024) müssen alle Überwachungs- und Rezertifizierungs-
audits anhand der Anforderungen dieses Dokuments durchgeführt werden. 

Für die unter 7.2.3.2.11 definierte Anforderung gilt eine Übergangsfrist bis zum 1.1.2025. 

ANMERKUNG:  Die Anforderungen aus diesem Dokument gelten nicht für die dauerhafte Verwen-
dung der ENplus-Markenzeichen, die vor der Veröffentlichung dieses Dokuments begonnen hat, z. B. die 
Verwendung des ENplus-Logos auf einem Lkw oder Gebäude. 
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Einführung  

Das Hauptziel des ENplus®-Programms ist die Gewährleistung einer gleich-
bleibend hohen Qualität von Holzpellets. Über das ENplus®-Logo kann Kun-
den und Verbrauchern die Qualität von Pellets auf transparente und über-
prüfbare Weise kommuniziert werden.  

Holzpellets sind ein erneuerbarer Brennstoff, der hauptsächlich aus Sä-
gerestholz hergestellt wird. Holzpellets werden als Brennstoff sowohl für Hei-
zungsanlagen in Privathaushalten als auch in Grossanlagen im industriellen 
Massstab verwendet. Da Holzpellets zu den Brennstoffen gehören, die bei 
Umschlagsprozessen beschädigt werden können, ist ein Qualitätsmanage-
ment erforderlich, das die gesamte Lieferkette von der Auswahl des Roh-
stoffs bis zur Lieferung an den Endkonsumenten abdeckt. 

Das ENplus®-Programm umfasst die technischen Eigenschaften der Pellets, 
das Qualitätsmanagement in Bezug auf die Pelleteigenschaften und die 
Kunden-zufriedenheit innerhalb der gesamten Lieferkette, von der Pellet-
produktion bis zur Endnutzung. 

Das ENplus®-Programm ist in erster Linie auf den Heizungssektor für Privat-
haushalte und Gewerbebetriebe ausgerichtet; die ENplus®-Zertifizierung 
steht auch allen anderen Akteuren der Pelletbranche offen. 

Die vierte grundlegende Revision des ENplus®-Programms führte zu einer 
umfassenden Änderung der Struktur des ENplus®-Handbuchs, der Parame-
ter für ENplus®-zertifizierte Pellets und der entsprechenden Prozesse sowie 
der Anforderungen an das Managementsystem.  

Die Anforderungen in diesem Handbuch hinsichtlich der Rohstoff- und Pro-
dukteigenschaften basieren auf der Norm SN EN ISO 17225-2.  

Dieses Dokument ist Teil des ENplus®-Handbuchs, das aus ENplus®-Stan-
dards, ENplus®-Verfahrensdokumenten sowie ENplus®-Leitfäden besteht. 
Die folgenden ENplus®-Standards sind integraler Bestandteil des ENplus®-
Programms: 

a) ENplus® ST 1001, ENplus®-Holzpellets – Anforderungen an Unternehmen; 

b) ENplus® ST 1002, Anforderungen an Zertifizierungs- und Inspektionsstellen 
sowie Prüflabore, die im Rahmen der ENplus®-Zertifizierung tätig sind; 

c) ENplus® ST 1003, Nutzung von ENplus®-Markenzeichen – Anforderungen. 

Die aktuellen Versionen der verschiedenen Teile des ENplus®-Handbuchs 
werden auf der Schweizer Webseite des ENplus®-Programms (enplus-pel-
lets.eu/ch-de/) veröffentlicht.  

Der Begriff «muss» wird in diesem Dokument verwendet, um auf die Bestim-
mungen hinzuweisen, die verbindlich sind. Der Begriff «soll» wird verwendet, 
um auf die Bestimmungen hinzuweisen, die zwar nicht verbindlich sind, von 
denen aber erwartet wird, dass sie übernommen und umgesetzt werden. 
Der Begriff «darf» steht für die Erlaubnis etwas umzusetzen, während «kann» 
sich auf die Fähigkeit oder die Möglichkeiten bezieht, eine Anforderung um-
zusetzen. 

Die fett gedruckten Begriffe werden in Kapitel 3 «Begriffe und Definitionen» 
erläutert. 

 

https://www.enplus-pellets.eu/ch-de/
https://www.enplus-pellets.eu/ch-de/
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1 Geltungsbereich 

1.1 Dieses Dokument definiert die Anforderungen an die Verwendung durch ENplus® ur-
heberrechtlich und markenrechtlich geschützten Materials durch ENplus®-zertifizierte Unter-
nehmen und andere Organisationen. 

1.2 Dieses Dokument definiert die Anforderungen an die Verwendung verschiedener 
Kennzeichnungen oder Erklärungen, die aus dem ENplus®-Logo, der ENplus®-Wortmarke 
und/oder dem ENplus®-Qualitätslogo bestehen: 

a) ENplus®-Wortmarke mit Qualitätsklasse 

b) ENplus®-Wortmarke 

c) ENplus®-Zertifizierungszeichen 

d) ENplus®-Qualitätszeichen 

e) ENplus®-Sackdesign 

f) ENplus®-Servicezeichen 

1.3 In diesem Dokument wird auch der rechtliche Schutz des urheberrechtlich und mar-
kenrechtlich geschützten Materials von ENplus® dargelegt.
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2 Normative Verweise 

Die hier aufgeführten Dokumente sind wesentlich für die Anwendung dieses Handbuchs und 
der darin definierten Anforderungen. Für aufgeführte Dokumente ohne Datumsangabe gilt 
jeweils die aktuelle Version (das schliesst jegliche Neufassung mit ein). 

ENplus ST 1001, ENplus®-Holzpellets – Anforderungen an Unternehmen (weltweit gültig) 
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3 Begriffe und Definitionen 

Die Reihenfolge der in diesem Kapitel aufgeführten Begriffe und Definitionen weicht von jener 
in der englischen Version des Dokumentes ab, um die Suche für den Nutzer zu erleichtern.  

 

3.1 Big Bag  

Ein aus flexiblem Gewebe gefertigter Schüttgutbehälter (flexible intermediate bulk container 
FIBC) mit einem typischen Volumen von 1500 Litern, welcher der Lagerung und dem Transport 
von losen Pellets dient. Eine Lieferung von Pellets in Big Bags wird als Lieferung von losen Pellets 
eingestuft.  

ANMERKUNG 1:  Ein Big Bag kann versiegelt oder unversiegelt sein. 

ANMERKUNG 2: Eine Lieferung von Pellets in Big Bags wird als Grosslieferung > 20 t eingestuft. 

3.2 DEPI 

Das DEPI (Deutsches Pelletinstitut GmbH) ist das für Deutschland zuständige ENplus®- Manage-
ment und als ENplus®-Zertifizierungsstelle verantwortlich für alle Zertifizierungstätigkeiten in 
Deutschland. Ausserdem ist das DEPI als ENplus®-Inspektionsstelle in Deutschland tätig.  

3.3 Dienstleister 

Ein Unternehmen, das die folgenden Dienstleistungen anbietet, ohne Eigentümer der Pellets zu 
sein:  

a) Absackung von Pellets; 

b) Kleinlieferungen von Pellets ≤ 20 t; 

c) Lagerung loser Pellets in einem Lager, von dem aus Pellets an Endverbraucher geliefert 
werden.  

ANMERKUNG: Ein Produzent oder Händler kann auch als Dienstleister für ein anderes Unternehmen 
tätig werden, wenn er eine der oben definierten Tätigkeiten für ein anderes Unternehmen ausführt, ohne 
Eigentümer der Pellets zu sein.  

3.4 ENplus®-Handbuch 

Der Begriff «ENplus®-Handbuch» ist gleichbedeutend mit «ENplus®-Dokumentation» und um-
fasst alle Dokumente zu Anforderungen, Anleitungen und Verfahren des ENplus®-Programms. 

ANMERKUNG:  Die Struktur des ENplus®-Handbuchs (Standards, Leitfäden und Verfahrensdokumente) 
wird in PD 2001 beschrieben. 

3.5 ENplus®-ID 

Ein einmalig vergebener alphanumerischer Code, der vom zuständigen ENplus®-Programm-
management an jedes ENplus®-zertifizierte Unternehmen vergeben wird.  

ANMERKUNG: Die Nutzung der ENplus®-ID wird in ENplus® ST 1003 geregelt.  
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3.6 ENplus®-Logo 

Ein unverwechselbares Grafikelement, das als eingetragenes Markenzeichen zusammen mit 
der ENplus®-ID ein Teil des ENplus®-Zertifizierungszeichens, des ENplus®-Qualitätszeichens und 
des ENplus®-Servicezeichens ist.  

ANMERKUNG: Die Nutzung des ENplus®-Logos wird in ENplus® ST 1003 geregelt.  

3.7 ENplus®-Markenzeichen 

Urheberechtlich und markenrechtlich geschütztes Material (ENplus®-Wortmarken und -Wort-/ 
Bildmarken), das sich auf die Qualität von Pellets gemäss dem ENplus®-Zertifizierungsprogramm 
bezieht. 

3.8 ENplus®-Programmmanagement 

Das für die Umsetzung des ENplus®-Zertifizierungsprogramms zuständige Management. Dies ist 
je nach Region entweder das Internationale ENplus®-Management, ein nationaler ENplus®-
Lizenzgeber oder das DEPI.  

ANMERKUNG: Die Kontaktdaten des für die verschiedenen Länder zuständigen ENplus®-Programm-
managements sind auf der offiziellen ENplus®-Webseite zu finden.  

3.9 ENplus®-Prüfstelle 

Ein Prüflabor, das für die Durchführung von Laboranalysen im Rahmen des ENplus®-Zertifizie-
rungsprogramms zugelassen ist. 

[Quelle: geändert von ISO 17020] 

3.10 ENplus®-Qualitätslogo 

Eine unverwechselbare Grafik, die auf die ENplus®-Qualitätsklassen verweist. 

ANMERKUNG: Die Nutzung des ENplus®-Qualitätslogos wird in ENplus® ST 1003 geregelt. 

3.11 ENplus®-Qualitätszeichen 

Eine unverwechselbare Grafik, die auf die ENplus®-Qualitätsklasse verweist, bestehend aus 
dem ENplus®-Logo, dem ENplus®-Qualitätslogo und der einmalig vergebenen ENplus®-ID. 

ANMERKUNG: Die Nutzung des ENplus®-Qualitätszeichens wird in ENplus® ST 1003 geregelt. 

3.12 ENplus®-Servicezeichen 

Eine unverwechselbare Grafik, die durch das zuständige ENplus®-Programmmanagement an 
jeden ENplus®-zertifizierten Dienstleister ausgestellt wird und das sich aus dem ENplus®-Dienst-
leisterlogo und der ENplus®-ID zusammensetzt.  

ANMERKUNG: Die Nutzung des ENplus®-Servicezeichens wird in ENplus® ST 1003 geregelt.  

3.13 ENplus®-Zertifizierungsstelle 

Eine Organisation, die für die Durchführung von Zertifizierungen im Rahmen des ENplus®-Zertifi-
zierungsprogramms zugelassen ist. 
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3.14 ENplus®-Zertifizierungszeichen 

Eine unverwechselbare Grafik, bestehend aus dem ENplus®-Logo und der eindeutigen  
ENplus®-ID. 

ANMERKUNG:  Die Nutzung des ENplus®-Zertifizierungszeichens wird in ENplus® ST 1003 geregelt. 

3.15 Freigabenummer für Sackdesign 

Eine einmalig vergebene alphanumerische Nummer, die dem Sackdesign-Inhaber durch das 
zuständige ENplus®-Programmmanagement für jedes freigegebene Sackdesign ausgestellt 
wird. 

3.16 Geltungsbereich der Zertifizierung 

Geltungsbereich, der Merkmale umfasst, die durch das ENplus®-Zertifikat abgedeckt werden 
und die Gegenstand der Konformitätsbewertung sind, inklusive der Qualitätsklasse der ENplus®-
zertifizierten Pellets, der Kategorie des Unternehmens («Produzent», «Händler» oder «Dienstleis-
ter»), der zertifizierungsrelevanten Tätigkeiten, der Standorte sowie des in die ENplus®-Zertifizie-
rung mit eingeschlossenen Dienstleisters. 

3.17 Grosslieferung > 20 t 

Eine Lieferung loser Pellets an einen Kunden, die keine Kleinlieferung ≤ 20 t darstellt.  

ANMERKUNG: Beispiele für Grosslieferungen > 20 t: Lieferung einer kompletten Lkw-Ladung über 20 
Tonnen an einen Endverbraucher, Lieferung an einen Händler, Lieferungen per Zug oder Schiff sowie die 
Lieferung von Big Bags. 

3.18 Handel mit losen Pellets ohne physischen Kontakt  

Handel mit losen Pellets mit Eigentum an den Pellets, jedoch ohne physischen Kontakt mit den 
Pellets.  

ANMERKUNG 1: Der physische Kontakt ist definiert durch die physische Kontrolle der Pellets, entweder 
direkt oder durch einen beauftragten Dienstleister bzw. sonstigen Subunternehmer.  

ANMERKUNG 2: Ein Unternehmen, das Handel mit losen Pellets ohne physischen Kontakt betreibt, 
kann ENplus®-Markenzeichen entweder auf Basis der eigenen ENplus®-Zertifizierung verwenden oder auf 
Basis einer schriftlichen Erlaubnis eines ENplus®-zertifizierten Unternehmens, wie in ENplus® ST 1003 be-
schrieben.  

ANMERKUNG 3: Der Handel mit losen Pellets ohne physischen Kontakt eines ENplus®-zertifizierten Un-
ternehmens ist als zertifizierungsrelevante Tätigkeit definiert (siehe Anhang B).  

3.19 Händler 

Ein Unternehmen, das mit Holzpellets handelt. Dies kann die Lagerung und/oder die Ausliefe-
rung von Pellets umfassen.  

ANMERKUNG: Der Begriff «Händler» umfasst auch den Begriff «Produzent», wenn die Handelstätig-
keiten des Produzenten Kleinlieferungen ≤ 20 t oder den Handel mit Pellets, die er von anderen Unter-
nehmen bezieht, einschliessen.  
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3.20 Internationales ENplus®-Management 

Bioenergy Europe AISBL, repräsentiert durch den Europäischen Pelletrat (European Pellet 
Council EPC), ist der Dachverband des ENplus®-Zertifizierungsprogramms und für das Manage-
ment des ENplus®-Programms ausserhalb Deutschlands verantwortlich.  

3.21 Kleinlieferung ≤ 20 t 

Eine Lieferung loser Pellets von maximal 20 Tonnen an einen Endverbraucher. Dies schliesst 
Lieferungen von Pellets in Big Bags und Automaten aus.  

ANMERKUNG: Ein typisches Beispiel für eine Kleinlieferung ≤ 20 t ist eine Pelletlieferung an mehrere 
Endverbraucher (Haushalte) während einer einzelnen Auslieferungstour mit mehreren Abladepunkten.  

3.22 Konsens 

Allgemeines Einvernehmen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass sich kein wichtiger Teil der 
betroffenen Interessengruppe nachdrücklich gegen wesentliche Punkte ausspricht und dass 
versucht wird, die Ansichten aller betroffenen Parteien zu berücksichtigen und etwaige wider-
sprüchliche Argumente miteinander in Einklang zu bringen. 

ANMERKUNG: Ein Konsens muss nicht Einstimmigkeit bedeuten [ISO/IEC Guide 2]. 

3.23 Lose Pellets 

Pellets, die lose produziert, gelagert, umgeschlagen und transportiert werden und nicht als 
Sackware verpackt sind.  

ANMERKUNG: Lose Pellets umfassen auch Pellets in Big Bags.  

3.24 Multisite-Unternehmen 

Eine Organisation, die sich dadurch auszeichnet, dass sie eine zentrale Stellung in Bezug auf 
die Pelletproduktion oder den Handel einnimmt (im Folgenden als «Hauptsitz» bezeichnet). Im 
Hauptsitz wird das Qualitätsmanagement geplant, kontrolliert und für ein Netzwerk von lokalen 
Büros oder Niederlassungen (Standorte) organisiert, wo dieses vollständig oder teilweise um-
gesetzt wird.  

ANMERKUNG 1: Typische Beispiele eines Multisite-Unternehmens sind: 

a) ein Produzent mit einem Netzwerk von Werken, Lagern, Auslieferfahrzeugen und/oder Verkaufsstel-
len, die entweder alle Teil einer einzigen juristischen Person sind oder mehrere juristische Personen, 
die unter der leitenden Kontrolle der juristischen Person des zertifizierten Produzenten stehen;  

b) ein Händler mit einem Netzwerk von anderen Händlern mit oder ohne Auslieferfahrzeuge, Lager 
und/oder Verkaufsstellen, die entweder alle Teil einer einzigen juristischen Person sind oder mehrere 
juristische Personen, die jedoch unter der leitenden Kontrolle der juristischen Person des zertifizierten 
Händlers stehen;   

c) ein Unternehmen, das Tätigkeiten an einen nicht ENplus®-zertifizierten Dienstleister auslagert.  

ANMERKUNG 2: Voraussetzungen für die Zulassung von Multisite-Unternehmen werden in ST 1001 Ka-
pitel 4 definiert.  

3.25 Nationale ENplus®-Förderorganisation 

Eine Organisation, die vom internationalen ENplus®-Management mit der Bewerbung des  
ENplus®-Zertifizierungsprogramms betraut wurde. 
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3.26 Nationaler ENplus®-Lizenzgeber 

Das für die Umsetzung des ENplus®-Zertifizierungsprogramms in einem bestimmten Land zustän-
dige Management, das durch das Internationale ENplus®-Management ernannt wird.  

ANMERKUNG: Die Kontaktdaten der nationalen ENplus®-Lizenzgeber finden Sie nach Ländern ge-
ordnet auf der offiziellen ENplus®-Webseite.  

3.27 Offizielle ENplus®-Webseite 

Die offizielle Webseite des ENplus®-Zertifizierungsprogramms, die vom Internationalen ENplus®-
Management für alle Länder ausser Deutschland (www.enplus-pellets.eu) und vom DEPI für 
Deutschland (www.enplus-pellets.de) betrieben wird. 

3.28 Produktbezogene Nutzung von ENplus®-Markenzeichen 

Die Nutzung von ENplus®-Markenzeichen in Verbindung mit oder mit Bezug zu ENplus®-zertifi-
zierten Pellets, inklusive:  

a) der Nutzung in direkter Verbindung zu einzelnen zertifizierten Produkten wie losen Produk-
ten, Produkten in Einzelverpackung, Containern oder Säcken sowie Fahrzeugen für den 
Transport von Produkten;  

b) der Nutzung auf Dokumenten in Verbindung mit Pellets (Rechnungen, Lieferscheinen, Wer-
bung, Broschüren, Webseiten, Soziale Medien etc.), wenn sich die Nutzung des ENplus®-
Markenzeichens auf die spezifischen zertifizierten Pellets bezieht. 

ANMERKUNG: Jegliche Nutzung, die vom Käufer oder von der Öffentlichkeit so wahrgenommen 
oder verstanden werden kann, dass sie sich auf ein spezifisches Produkt bezieht, wird als produktbezo-
gene Nutzung angesehen.  

3.29 Produktfremde Nutzung von ENplus®-Markenzeichen 

Die Nutzung von ENplus®-Markenzeichen, die keine produktbezogene Nutzung darstellt, d. h. 
die sich nicht auf ein Endprodukt bezieht. 

3.30 Produzent 

Ein Unternehmen, das Holzpellets produziert. 

ANMERKUNG: Ein Produzent, der seine eigenen Pellets ausschliesslich mittels Grosslieferungen > 20 t 
vertreibt, gilt nicht als Händler. Ein Produzent gilt als Händler, wenn seine Handelstätigkeit Kleinlieferungen 
≤ 20 t umfasst oder wenn er mit Pellets handelt, die er von anderen Unternehmen bezieht. 

3.31 Revision 

Einarbeitung aller notwendigen Änderungen am Inhalt und an der Darstellung eines normati-
ven Dokuments. 

ANMERKUNG:  Die Ergebnisse der Revision werden durch die Herausgabe einer neuen Ausgabe des 
normativen Dokuments [ISO/IEC Guide 2] präsentiert. 

3.32 Sackdesign-Inhaber 

Das Unternehmen, dem die Nutzung des Sackdesigns durch das ENplus®-Programmmanage-
ment freigegeben wurde.  

ANMERKUNG: Die ENplus®-ID des Sackdesign-Inhabers ist auf dem Sackdesign aufgeführt.  

http://www.enplus-pellets.eu/
http://www.enplus-pellets.de/
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3.33 Sackware  

Pellets in einer Verpackung mit einer Füllmenge zwischen 5 kg und 50 kg, die die Pellets vor 
Qualitätsverlust schützt. 

ANMERKUNG 1: Ein Plastiksack ist ein typisches Beispiel für eine Verpackung von Sackware. 

ANMERKUNG 2: Anforderungen an die Nutzung des ENplus®-Sackdesigns sind in ENplus® ST 1003 defi-
niert. 

3.34 Selbstbedienungsautomat 

Ein Selbstbedienungsautomat für die Abgabe von kleinen Mengen loser Pellets an Endverbrau-
cher.  

ANMERKUNG: Selbstbedienungsautomaten für die Abgabe von Pellets an Händler, Dienstleister und 
Subunternehmer sind keine Selbstbedienungsautomaten im Sinne dieses Standards.  

3.35 Standard 

Ein im Konsens erstelltes und von einem anerkannten Gremium genehmigtes Dokument, das 
für die gemeinsame und wiederholte Nutzung Regeln, Leitlinien oder Merkmale für Tätigkeiten 
oder deren Ergebnisse festlegt, die darauf abzielen, in einem bestimmten Kontext ein Optimum 
an Qualität oder Ordnung zu erreichen. 

ANMERKUNG:  Standards sollten auf den konsolidierten Ergebnissen von Wissenschaft, Technik und 
Erfahrung beruhen und auf die Förderung eines optimalen Nutzens ausgerichtet sein [ISO/IEC Guide 2]. 

3.36 Unternehmen 

Ein Unternehmen, das die in ENplus® ST 1001 definierten Bestimmungen umsetzt. 
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4 Urheberrechtlich und markenrechtlich geschütztes ENplus®-
Material und seine Bestandteile  

4.1 Das urheberrechtlich und markenrechtlich geschützte ENplus-Material (im Folgen-
den «ENplus-Markenzeichen») umfasst: 

a) die Wort-/Bildmarke des ENplus®-Logos; 

b) die Wort-/Bildmarke der ENplus®-Qualitätslogos A1, A2 und B; 

c) die Wort-/Bildmarke des ENplus®-Dienstleisterlogos; und 

d) die Wortmarke «ENplus®». 

4.2 ENplus®-Markenzeichen weisen auf die Qualität von Pellets gemäss ENplus®-Zertifizie-
rungsprogramm hin. Die Pelletqualität muss den in ENplus® ST 1001 definierten ENplus®-
Anforderungen entsprechen. 
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5 Eigentum und Nutzungsrechte an der Marke ENplus® 

5.1 Die ENplus®-Markenzeichen (siehe 4.1) sind urheberrechtlich geschützt und einge-
tragen. Sie sind Eigentum der Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI). Das DEPI hat das aus-
schliessliche Recht zur Nutzung und Weiterlizenzierung von ENplus®-Markenzeichen an andere 
Unternehmen/Organisationen innerhalb Deutschlands. Dies schliesst mögliche Betrugsermitt-
lungen und rechtliche Massnahmen ein. 

Das DEPI hat Bioenergy Europe AISBL das ausschliessliche Recht zur Nutzung und Weiterlizen-
zierung von ENplus®-Markenzeichen an andere Unternehmen/Organisationen ausserhalb 
Deutschlands übertragen, inklusive möglicher Betrugsermittlungen und rechtlicher Massnah-
men. 

5.2 Die markenrechtlich geschützte Wortmarke «ENplus®» darf nur in dieser Schreibweise 
und ohne jegliche Übersetzung verwendet werden. 

5.3 Jedes Unternehmen, das in der Lieferkette von Holzpellets tätig ist, mit Ausnahme 
von Händlern von ENplus®-zertifizierter Sackware, darf die ENplus®-Markenzeichen nur für die 
produktbezogene Nutzung und die produktfremde Nutzung verwenden, wenn es über eine 
gültige ENplus®-Markenlizenz verfügt, die vom zuständigen ENplus®-Programmmanagement 
erteilt wurde. Im Falle eines Multisite-Unternehmens wird eine einzige ENplus®-Markenlizenz mit 
einer einzigen ENplus®-ID für das gesamte Multisite-Unternehmen ausgestellt, die alle im Zerti-
fizierungsbereich genannten Standorte abdeckt, und zwar getrennt für jede Unternehmens-
kategorie (Produzent, Händler oder Dienstleister). 

ANMERKUNG 1: Endkonsumenten von Holzpellets werden nicht als Teil der Lieferkette betrachtet. 

ANMERKUNG 2: Dieser Standard erlaubt es Händlern von Sackware, ENplus®-Markenzeichen zu ver-
wenden, wenn eine der folgenden drei Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) die Nutzung erfolgt durch ENplus®-zertifizierte Händler von Sackware (Sackdesign-Inhaber) auf 
Grundlage einer eigenen ENplus®-Markenlizenz und ENplus®-ID (siehe 6a)); 

b) die Nutzung ohne ENplus®-Zertifikat (siehe 6.c)) erfolgt auf Grundlage von 5.4 und 7.1.2 (siehe alter-
nativ zu 7.1.2 "auf der Grundlage der Genehmigung des entsprechenden ENplus® -Programmma-
nagements"); oder 

c) die Nutzung ohne ENplus®-Zertifikat erfolgt auf Grundlage der Genehmigung durch ein ENplus®-zer-
tifiziertes Unternehmen (siehe 7.1.3). 

ANMERKUNG 3: Die Formulierung «gültige ENplus®-Markenlizenz» umfasst auch Genehmigungen, die 
gemäss 7.1.3 an nicht zertifizierte Unternehmen in der Lieferkette erteilt wurden.  

5.4 Händler von Sackware ohne ENplus®-Zertifizierung können gemäss 7.1.2 ENplus®-
Markenzeichen ohne ENplus®-Markenlizenz verwenden. 

5.5 Andere Unternehmen/Organisationen (unter 6d) als «andere Nutzer» definiert) dür-
fen das ENplus®-Logo und die markenrechtlich geschützte Wortmarke «ENplus®» im Rahmen 
einer marketingbezogenen Nutzung ohne ENplus®-Markenlizenz verwenden. 

5.6 Um Missverständnisse auszuschliessen, darf die marketingbezogene Nutzung von EN-
plus®-Markenzeichen und/oder die damit verbundene Kommunikation durch andere Nutzer 
nicht irreführend sein und/oder (absichtlich) die Glaubwürdigkeit des ENplus®-Zertifizierungs-
programms, von Bioenergy Europe und/oder des DEPI beeinträchtigen. Bioenergy Europe und 
das DEPI als ENplus®-Markeninhaber behalten sich das Recht vor, einzuschreiten und in diesem 
Zusammenhang rechtliche Schritte einzuleiten.  
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6 Nutzergruppen für das ENplus®-Logo und die ENplus®-Wort-
marke 

Die folgenden vier Nutzergruppen dürfen ENplus®-Markenzeichen verwenden: 

a) ENplus®-zertifizierte Produzenten und Händler, die über ein gültiges ENplus®-Zertifikat sowie 
eine gültige, durch das zuständige ENplus®-Programmmanagement ausgestellte ENplus®-
Markenlizenz verfügen; 

b) ENplus®-zertifizierte Dienstleister, die über ein gültiges ENplus®-Zertifikat und eine gültige, 
durch das zuständige ENplus®-Programmmanagement ausgestellte ENplus®-Markenlizenz 
verfügen; 

c) Händler von ENplus®-zertifizierter Sackware, d. h. Unternehmen, die mit Sackware handeln, 
ohne über ein ENplus®-Zertifikat und eine ENplus®-Markenlizenz zu verfügen; 

d) andere Nutzer, d. h. Unternehmen und Organisationen, die nicht an der Lieferkette für 
Holzpellets beteiligt sind, inklusive: 

1. nationale ENplus®-Lizenzgeber und nationale ENplus®-Förderorganisationen; 

2. Zertifizierungs- und Inspektionsstellen sowie Prüflabore, die im Rahmen des ENplus®-Zer-
tifizierungsprogramms tätig sind; 

3. andere Unternehmen und Organisationen, die das ENplus®-Logo und die ENplus®-Wort-
marke für Werbe- und Informationszwecke verwenden (Bioenergieverbände/Ver-
bände für erneuerbare Energien, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Regierungs-
organisationen, Konsumentenorganisationen etc.); 

4. Endkonsumenten von ENplus®-Pellets; 

5. Hersteller von Heizkesseln und Öfen; 

6. andere Technologieanbieter. 

ANMERKUNG 1: Kategorie a) umfasst auch Unternehmen und Organisationen ohne ENplus-Zertifizie-
rung, die gemäss 7.1.3 ENplus®-Markenzeichen nutzen dürfen. 

ANMERKUNG 2: Die Nutzergruppe, die Händler von Sackware ohne ENplus®-Zertifikat umfasst (siehe 
Abschnitt c)), deckt auch jene Händler ab, die über ein ENplus®-Zertifikat verfügen, deren Zertifizierungs-
bereich den Handel mit Sackware aber nicht einschliesst. 
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7 Verwendung von ENplus®-Markenzeichen 

7.1 Allgemeine Anforderungen 

7.1.1 ENplus®-Markenzeichen dürfen nur für die produktbezogene Nutzung und die mar-
ketingbezogene Nutzung gemäss den Vorgaben in Tabelle 1 verwendet werden. 

 Tabelle 1 
Produkt- und marketingbezogene Nutzung von ENplus®-Markenzeichen 

ENplus®-Deklaration und  
-Zeichen (bestehend aus 
ENplus®-Markenzeichen) 

ENplus®-zerti-
fizierte Produ-
zenten und 
Händler 

ENplus®-
zertifizierte 
Dienst-
leister 

Händler von 
Sackware 
(nicht zertifi-
ziert) 

Andere 
Nutzer 

Pr
od

uk
tb

ez
og

en
 

ENplus®-Wortmarke 
mit Qualitätsklasse 
(z. B. ENplus® A1) 
(7.2.1) 

Ja Nein Ja Nein 1 

ENplus®-Qualitätszei-
chen (7.2.1.1) 

Ja Nein Ja Nein1 

Individuelles ENplus®-
Sackdesign (7.2.2) 

Ja Nein Nein2 Nein 

M
ar

ke
tin

gb
ez

og
en

 

ENplus®-Wortmarke 
(5.2)  

Ja Ja Ja Ja 

ENplus®-Zertifizierungs-
zeichen (7.3.1) 

Ja Nein Nein Nein1 

ENplus®-Servicezei-
chen (7.3.2) 

Nein Ja Nein Nein1 

ENplus®-Logo (7.3.3) Nein Nein Ja Ja 

ANMERKUNG 1: Andere Nutzer dürfen die ENplus®-Wortmarke mit Qualitätsklasse, das EN-
plus®-Qualitätszeichen, das ENplus®-Zertifizierungszeichen und das ENplus®-Servcezeichen 
im Rahmen der marketingbezogenen Nutzung verwenden, um über ihre Bedeutung aufzu-
klären. Eine solche Verwendung schliesst die ENplus®-ID nicht ein.  

ANMERKUNG 2: Händler von Sackware ohne ENplus®-Zertifizierung können das individu-
elle ENplus®-Sackdesign nur in Form einer Abbildung der Sackware mit dem jeweiligen EN-
plus®-Sackdesign verwenden (siehe 7.1.2, 7.1.4). 

7.1.2 Händler von Sackware ohne ENplus®-Zertifizierung (siehe 6 c)) können ENplus®-Mar-
kenzeichen ohne ENplus®-Markenlizenz nach einer Freigabe durch das zuständige ENplus®-
Programmmanagement verwenden. Die Nutzung muss in Übereinstimmung mit Kapitel 7 dieses 
Dokuments, einschliesslich der folgenden Einschränkungen, erfolgen: 

a) Produktbezogene Nutzung: 

1. Wenn das ENplus®-Qualitätszeichen genutzt wird, darf es nur ohne die ENplus®-ID ver-
wendet werden. 
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2. ENplus®-Markenzeichen dürfen nur in Verbindung mit ENplus®-zertifizierter Sackware 
und mit einem durch ENplus® freigegebenen Sackdesign verwendet werden. Der nicht 
zertifizierte Händler darf keine Änderungen am Sackdesign vornehmen. 

3. Bei der Verwendung einer Abbildung von Sackware muss das Sackdesign deutlich 
sichtbar sein, wobei das ENplus®-Qualitätszeichen einschliesslich der ENplus®-ID erkenn-
bar sein muss. 

4. Angaben mit Bezug zu den Anforderungen des ENplus®-Programms, die nicht auf dem 
Pelletsack gemacht werden, müssen mit den Angaben auf dem Sackdesign überein-
stimmen und dürfen nicht darüber hinausgehen.  

b) Marketingbezogene Nutzung: 

1. ENplus®-Markenzeichen dürfen nur mit dem Ziel verwendet werden, für ENplus®-zertifi-
zierte Sackware zu werben und über die Bedeutung des ENplus®-Zertifizierungspro-
gramms aufzuklären. 

2. ENplus®-Markenzeichen dürfen nicht in einer Weise verwendet werden, dass der Ein-
druck entsteht, dass der Händler ENplus®-zertifiziert ist oder dass er ENplus®-zertifizierte 
lose Pellets verkaufen darf. 

7.1.3 Ein ENplus®-zertifizierter Produzent oder Händler kann eine schriftliche Genehmigung 
für die Verwendung der ENplus®-Wortmarke mit Qualitätsklasse, des ENplus®-Qualitätszeichens, 
der ENplus®-Wortmarke und des ENplus®-Logos an folgende Unternehmen erteilen, die mit EN-
plus®-zertifizierten Pellets handeln und nicht über eine ENplus®-Zertifizierung verfügen: 

a) ein Unternehmen, das als Zwischenhändler tätig ist und kein Eigentum an den gehandelten 
losen Pellets hat (ein Makler); 

b) ein Unternehmen, das Handel mit losen Pellets ohne physischen Kontakt treibt; 

c) ein Händler von Sackware. 

ANMERKUNG:  Internet-/Online-Marktplätze, die ENplus®-Markenzeichen verwenden und die die 
Punkte a), b) und/oder c) erfüllen, fallen ebenfalls unter 7.1.3. 

7.1.4 Ein ENplus®-zertifizierter Produzent oder Händler, der eine schriftliche Genehmigung 
gemäss 7.1.3 erteilt, bleibt allein für die Einhaltung der ENplus®-Anforderungen verantwortlich. 
In der schriftlichen Genehmigung muss das Unternehmen, das die Freigabe erhält, zur Nutzung 
der ENplus®-Markenzeichen in Übereinstimmung mit Kapitel 7, inklusive der folgenden Ein-
schränkungen, verpflichtet werden: 

a) Produktbezogene Nutzung: 

1. Das ENplus®-Qualitätszeichen muss mit der ENplus®-ID des ENplus®-zertifizierten Produ-
zenten oder Händlers, der die Genehmigung erteilt, verwendet werden. 

2. ENplus®-Markenzeichen dürfen nur im Zusammenhang mit ENplus®-zertifizierten Pellets 
verwendet werden, die vom ENplus®-zertifizierten Produzenten oder Händler stammen, 
der die Genehmigung erteilt hat. 

3. Wenn ENplus®-Markenzeichen genutzt werden, muss der ENplus®-zertifizierte Produzent 
oder Händler, der die Genehmigung erteilt hat, durch die Kunden des nicht-zertifizier-
ten Händlers identifizierbar sein. 

4. Alle Informationen, die sich auf die Anforderungen des ENplus®-Programms beziehen, 
müssen den in ENplus® ST 1001, 7.4.2 definierten Anforderungen entsprechen.  

b) Marketingbezogene Nutzung: 

1. ENplus®-Markenzeichen dürfen nur mit dem Ziel verwendet werden, für ENplus-zertifi-
zierte Pellets zu werben und über die Bedeutung des ENplus®-Zertifizierungsprogramms 
aufzuklären. 
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2. ENplus®-Markenzeichen dürfen nicht verwendet werden, um den Eindruck zu vermit-
teln, dass das Unternehmen ENplus®-zertifiziert ist.  

ANMERKUNG:  Durch die oben genannten Anforderungen soll der Eindruck vermieden werden, dass 
alle gehandelten Pellets ENplus®-zertifiziert sind. 

Der ENplus®-zertifizierte Produzent oder Händler, der die Genehmigung erteilt, muss unverzüg-
lich alle erteilten Genehmigungen an die ENplus®-Zertifizierungsstelle und an das zuständige 
ENplus®-Programmmanagement melden. 

7.2 Produktbezogene Nutzung 

7.2.1 ENplus®-Wortmarke mit ENplus®-Qualitätsklasse 

7.2.1.1 Die ENplus®-Wortmarke mit den Qualitätsklassen (ENplus® A1, A2, B) darf ausschliess-
lich produktbezogen für Pellets verwendet werden, für die eine gültige ENplus®-Zertifizierung 
vorliegt und die der jeweiligen Qualitätsklasse entsprechen. 

7.2.2 ENplus®-Qualitätszeichen 

7.2.2.1 Die produktbezogene Nutzung ist nur mit Bezug zu Pellets der jeweiligen Qualitäts-
klasse erlaubt, für die eine gültige ENplus-Zertifizierung vorliegt. Das ENplus®-Logo (siehe Abbil-
dung 5) darf nur als Teil des ENplus®-Qualitätszeichens (siehe Abbildung 1) verwendet werden. 

7.2.2.2 Das ENplus®-Qualitätszeichen muss aus den in Abbildung 1 und Tabelle 2 definierten 
Elementen bestehen. 

7.2.2.3 Das Unternehmen darf für das ENplus®-Logo und das ENplus®-Qualitätszeichen aus-
schliesslich die in Anhang A definierten Farben und Farbkombinationen verwenden.  

7.2.2.4 Das Unternehmen muss die Grössenverhältnisse des ENplus®-Qualitätszeichens und 
seiner Elemente – wie in Abbildung 1 dargestellt und durch das ENplus®-Programmmanage-
ment zur Verfügung gestellt – beibehalten. 

7.2.2.5 Die ENplus®-Zertifizierungsstelle kann das ENplus®-Qualitätszeichen des ENplus®-zer-
tifizierten Unternehmens auf dem ENplus®-Zertifikat verwenden. Die Verwendung des ENplus®-
Qualitätszeichens muss den Anforderungen dieses Dokuments entsprechen. 

7.2.2.6 Händler von Sackware können das ENplus®-Qualitätszeichen ohne die ENplus®-ID 
gemäss 7.1.2 verwenden. 
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 Abbildung 1 
ENplus®-Qualitätszeichen 

 

 Tabelle 2  
Elemente des ENplus®-Qualitätszeichens 

A ENplus®-Logo Eine eingetragene Marke, die durch das Urheberrechts-
gesetz geschützt ist. 

B ENplus®- 
Qualitätslogo 

Ein zusätzlicher Kreis mit Informationen zur spezifischen 
Qualitätsklasse der zertifizierten Pellets (C). 
Das ENplus®-Qualitätslogo darf unter keinen Umständen 
allein verwendet werden. 

C 
Qualitätsklasse 
der zertifizierten 
Pellets 

Kennzeichnet die Qualitätsklasse der zertifizierten Pel-
lets.  Das ENplus®-Zertifizierungsprogramm definiert drei 
(3) Qualitätsklassen für Holzpellets (ENplus® A1, ENplus® 
A2 und ENplus® B). 

D ENplus®-ID  

Ein alphanumerischer Code für die ENplus®-Markenli-
zenz, der vom ENplus®-Programmmanagement verge-
ben wird. Jedem zertifizierten Unternehmen wird eine 
eindeutige ENplus®-ID zugewiesen. 

E 
Freifläche um 
das Qualitätszei-
chen 

Eine Fläche um das ENplus®-Logo und das Qualitäts-
logo, die frei von Bildmaterial bleiben muss, um sicher-
zustellen, dass das ENplus®-Qualitätszeichen deutlich 
sichtbar und erkennbar bleibt. Die Grösse der Freifläche 
muss mindestens der Schriftgrösse der ENplus®-ID ent-
sprechen. 

ANMERKUNG:  Die Verwendung der ENplus®-ID als Teil des ENplus®-Qualitätszeichens 
ist nicht erforderlich, wenn es von Händlern von ENplus® zertifizierter Sackware verwendet 
wird (siehe 7.1.2 a) 1.)). 

 
 

 

A B 

C 

D E 
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7.2.3 ENplus®-Sackdesign  

7.2.3.1 Allgemeine Anforderungen 

7.2.3.1.1 Ein Unternehmen, das Sackware herstellt bzw. abfüllt, darf ENplus®-Markenzeichen 
ausschliesslich als Teil eines ENplus®-Sackdesigns verwenden, das vom ENplus®-Programmma-
nagement freigegeben und einschliesslich aller Sprachversionen auf der offiziellen ENplus®-
Webseite veröffentlicht wurde. Das Unternehmen, dem das ENplus®-Programmmanagement 
die Freigabe für die Verwendung des Sackdesigns erteilt, wird Sackdesign-Inhaber. 

7.2.3.1.2 Gestattet der Sackdesign-Inhaber die Absackung in Säcken mit freigegebenem  
ENplus®-Sackdesign durch ein anderes Unternehmen, so bleibt er allein für die Einhaltung der 
ENplus®-Anforderungen verantwortlich und muss die Einhaltung der folgenden Auflagen  
garantieren: 

a) Das Unternehmen, das das freigegebene ENplus®-Sackdesign zur Absackung nutzt, muss 
entweder ein Lieferant oder Kunde des Sackdesign-Inhabers oder ein durch den Sackde-
sign-Inhaber beauftragter Dienstleister sein.  

b) Die Genehmigung gilt nur für Produkte, die vom Sackdesign-Inhaber gehandelt werden. 

c) Die Genehmigung muss auf einem schriftlichen Vertrag zwischen dem Sackdesign-Inha-
ber und dem absackenden Unternehmen beruhen. Sie muss, unter Verwendung der ent-
sprechenden Freigabenummer für Sackdesigns, einen Verweis auf ein bestimmtes freige-
gebenes Sackdesign enthalten. 

d) Der schriftliche Vertrag muss das Unternehmen dazu verpflichten, das durch ENplus® frei-
gegebene Sackdesign nur im Einklang mit den Bestimmungen dieses Dokumentes zu ver-
wenden. 

e) Der Sackdesign-Inhaber muss alle erteilten Genehmigungen unverzüglich der ENplus®-Zer-
tifizierungsstelle und dem ENplus®-Programmmanagement melden. 

ANMERKUNG: Die Verwendung eines Bilds der Sackware mit dem Sackdesign gilt nicht als 
Verwendung des Sackdesigns und ist nicht von dieser Regelung betroffen. 

7.2.3.1.3 Alle Informationen, die Bestandteil des ENplus®-Sackdesigns sein müssen, müssen di-
rekt auf den Sack gedruckt werden und deutlich lesbar sein (siehe Abbildung 2). Wenn das 
Sackdesign in Werbematerialien mit Bezug auf die ENplus®-zertifizierten Pellets verwendet wird, 
muss der Sackdesign-Inhaber eindeutig identifizierbar sein. 

ANMERKUNG: Die Verwendung von Aufklebern, die die geforderten Informationen enthalten (inklu-
sive ENplus®-Qualitätszeichen) oder das Hinzufügen von Informationen, die nicht im Sackdesign enthal-
ten sind (z. B. über handschriftliche Notizen), ist verboten. 

7.2.3.1.4 Alternative Sprachversionen des ENplus®-Sackdesigns müssen dem in Abbildung 2 
aufgeführten Wortlaut entsprechen. Werden die Informationen in mehr als einer Sprache an-
gegeben, können Elemente, die von den Übersetzungen nicht betroffen sind, wie z. B. der 
Name des Unternehmens, die Adresse oder das ENplus®-Qualitätszeichen, einmal dargestellt 
werden. 



ENplus ST 1003:2022 

© Bioenergy Europe / DEPI 2022 — Alle Rechte vorbehalten  
   

22 22 

7.2.3.2 Elemente des ENplus®-Sackdesigns 

7.2.3.2.1 Das ENplus®-Sackdesign muss die in Abbildung 2 und Tabelle 3 dargestellten ver-
pflichtenden Elemente (ausser H) enthalten. 

 Abbildung 2 
Beispiel für ein ENplus®-Sackdesign 
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 Tabelle 3 
Elemente eines ENplus®-Sackdesigns 

Element Verpflichtende 
Angabe 

Freiwillige 
Angabe 

A «Holzpellets» Ja Nein 

B 
Name und Adresse des Sackdesign- 

Inhabers 
Ja Nein 

C 
ENplus®-Qualitätszeichen des Sackdesign- 

Inhabers  
Ja Nein 

D Durchmesser Ja Nein 

E Hinweise Ja Nein 

F Nettogewicht Ja Nein 

G fortlaufende Seriennummer Ja Nein 

H Brennstoffeigenschaften Nein Ja 

 

7.2.3.2.2 Das ENplus®-Sackdesign muss den Namen und die Adresse (mindestens Angabe der 
Stadt oder des Ortes, der Postleitzahl und des vollständigen Namens des Landes sowie der 
Internetadresse oder der E-Mail-Adresse) des Sackdesign-Inhabers (siehe Abbildung 2, B) ent-
halten, dessen ENplus®-ID im Sackdesign verwendet wird. Die Daten des Sackdesign-Inhabers, 
die im Sackdesign verwendet werden, müssen den Angaben des Inhabers der ENplus®-Mar-
kenlizenz und des ENplus®-Zertifikats entsprechen, wie sie auf der offiziellen ENplus®-Webseite 
aufgeführt werden. Sie müssen deutlich sichtbar sein. 

7.2.3.2.3 Der Sackdesign-Inhaber kann im Sackdesign unter bestimmten Voraussetzungen 
Angaben zu einem anderen Unternehmen in der Lieferkette als freiwillige Information auffüh-
ren, sofern 

a) auf dem Sackdesign deutlich zwischen dem Sackdesign-Inhaber, der das Recht hat, EN-
plus®-Markenzeichen zu nutzen, und dem anderen Unternehmen unterschieden wird (z. B. 
durch die Angabe «Vertriebshändler: Name, Adresse»); 

b) die Angaben zum Sackdesign-Inhaber in derselben Schriftgrösse aufgeführt sind wie jene 
zum anderen Unternehmen oder grösser. 
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7.2.3.2.4 Das ENplus®-Sackdesign muss das ENplus-Qualitätszeichen des Sackdesign-Inha-
bers enthalten (siehe Abbildung 2, C). 

7.2.3.2.5 Das ENplus®-Qualitätszeichen, das Teil des ENplus-Sackdesigns ist, muss den in 7.2.2 
definierten Anforderungen entsprechen. Das ENplus®-Qualitätszeichen muss deutlich sichtbar 
auf der Vorderseite des Pelletsacks mit einer Mindesthöhe von 20 mm angebracht sein. 

7.2.3.2.6 Wenn Pellets der Qualitätsklassen ENplus® A1 und ENplus® A2 in einem Sack enthalten 
sind, muss das ENplus®-Qualitätszeichen für ENplus® A2 verwendet werden. 

7.2.3.2.7 Auf dem ENplus®-Sackdesign muss der Durchmesser der Pellets («8 mm» oder 
«6 mm») angegeben werden (siehe Abbildung 2, D). Wenn das Unternehmen Pellets mit bei-
den Durchmessern herstellt, muss es separate ENplus-Sackdesigns verwenden, eines für 6-mm-
Pellets und eines für 8-mm-Pellets. 

7.2.3.2.8 Das ENplus®-Sackdesign muss die beiden folgenden Hinweise enthalten (siehe Ab-
bildung 2, E): 

a) «Trocken lagern»; und  

b) «Nur zum Gebrauch in geeigneten Heizgeräten entsprechend den Herstellerangaben und 
gesetzlichen Vorgaben». 

7.2.3.2.9 Jede Abweichung vom vorgeschriebenen Wortlaut muss mit der Bedeutung und 
den Zielen des vorgeschriebenen Wortlauts übereinstimmen. 

7.2.3.2.10 Das ENplus®-Sackdesign muss das Nettogewicht (siehe Abbildung 2, F) in Kilogramm 
[kg] enthalten. Das ENplus®-Sackdesign darf nur zusätzliche Angaben in Form von ± % enthal-
ten, wenn eine Begründung vorliegt. 

ANMERKUNG: Eine Abweichung kann z. B. mit den Spezifikationen der Absackstation oder nationa-
len Vorschriften begründet werden. 

7.2.3.2.11 Das ENplus®-Sackdesign muss eine fortlaufende Seriennummer (siehe Abbildung 2, 
G) enthalten, die die Identifizierung des Unternehmens, das die Pellets abgesackt hat, des 
Standorts der Absackanlage und des Datums der Absackung ermöglicht. Im Antrag auf Zulas-
sung des ENplus®-Sackdesigns muss die Stelle, an der die fortlaufende Seriennummer ange-
bracht wird, eindeutig gekennzeichnet werden. 

ANMERKUNG: Die Übergangsfrist für die Verwendung der fortlaufende Seriennummer läuft bis zum 
1. Januar 2025. 

7.2.3.2.12 Das ENplus®-Sackdesign kann zusätzliche Informationen zu den Brennstoffeigen-
schaften enthalten (siehe Abbildung 2, H). Diese können auf zwei (2) mögliche Weisen darge-
stellt werden: 

a) als gemäss ENplus® ST 1001, Anhang A definierte Grenzwerte, inklusive des korrekten Vor-
zeichens (≥ oder ≤) und der korrekten Masseinheit. Die Brennstoffeigenschaften müssen mit 
der gleichen Anzahl Dezimalstellen und auf der gleichen Bezugsbasis («im Anlieferungszu-
stand» oder «wasserfrei») angegeben werden, die auch in ENplus® ST 1001, Anhang A ver-
wendet werden; oder 

b) als strikterer Grenzwert (siehe 7.2.3.2.15) für jede Brennstoffeigenschaft (siehe ENplus® 
ST 1001, Anhang A), vorausgesetzt, es werden genau dieselben Parameter, ≥- bzw. ≤-Zei-
chen, Masseinheiten und Dezimalstellen (z. B. Aschegehalt: ≤ 0,40 m-%) und die gleiche 
Bezugsbasis («im Anlieferungszustand» oder «wasserfrei») verwendet. 
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7.2.3.2.13 Der untere Heizwert Hu im Anlieferungszustand darf als einzige Angabe zum Energie-
gehalt auf dem Sackdesign verwendet werden. Der von einem ENplus®-Prüflabor ermittelte 
obere Heizwert Ho (Brennwert) kann zusätzlich zum unteren Heizwert Hu angegeben werden. 
In diesem Fall muss die Schriftgrösse des oberen Heizwerts Ho kleiner sein als die Schriftgrösse 
des unteren Heizwerts Hu. Der untere Heizwert Hu auf wasserfreier Basis darf nicht auf dem Sack-
design angegeben werden. 

7.2.3.2.14 Beinhaltet das ENplus®-Sackdesign eine Angabe zum Anteil der Pelletfraktion 
< 10 mm, so darf dieser ausschliesslich in Längenkategorien (L, M, S) gemäss ENplus® ST 1001, 
Anhang A, angegeben werden. Stammen die zu verpackenden Pellets aus mehreren Werken, 
muss das schlechteste Ergebnis, d. h. der Wert der kürzesten Pellets, angegeben werden. 

7.2.3.2.15 Bei der Darstellung strikterer Grenzwerte (siehe 7.2.3.2.12 b)) 

a) müssen diese durch die Ergebnisse einer im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens durchge-
führten Laboranalyse oder anderweitig durch das ENplus®-Prüflabor durchgeführten Tests 
bestätigt werden. Für die Laboranalyse müssen Pellets verwendet werden, die in Säcken 
mit ENplus®-Sackdesign abgefüllt wurden. Wenn die bei den Tests erzielten Werte durch 
das Unternehmen gerundet werden, muss die Rundung immer zum schlechteren Wert füh-
ren;  

b) müssen die schlechtesten Werte verwendet werden, falls die abgesackten Pellets aus 
mehreren Werken stammen;  

c) muss dem ENplus®-Programmmanagement die Laboranalyse, die diese Werte bestätigt, 
als Teil des Antrags auf Freigabe des Sackdesigns vorgelegt werden; 

d) müssen die angegeben Werte mit den neuesten Testergebnissen übereinstimmen, die vom 
ENplus®-Prüflabor im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens durchgeführt wurden. Die Labo-
rergebnisse müssen mit den im freigegebenen Sackdesign angegebenen Werten überein-
stimmen oder besser sein. Im Falle von Unstimmigkeiten muss das Sackdesign geändert 
werden, um das schlechteste Ergebnis widerzuspiegeln, und dem ENplus®-Programmma-
nagement erneut zur Freigabe vorgelegt werden; 

e) liegt die Verantwortung beim Sackdesign-Inhaber. Die Konformität der Pellets mit den auf 
dem Sackdesign dargestellten strikteren Werten und die sich daraus ergebenden rechtli-
chen Folgen (einschliesslich falscher Deklaration) verbleiben in der Verantwortung des 
Sackdesign-Inhabers. 

ANMERKUNG: Die Testergebnisse für 6-mm-Pellets dürfen nur zum Nachweis der Konformität mit 
Sackdesigns für 6-mm-Pellets verwendet werden. Sie können nicht für den Nachweis der Konformität von 
8-mm-Pellets verwendet werden. In diesem Fall ist eine separate Laboranalyse erforderlich. 

7.2.3.2.16 Das ENplus®-Sackdesign kann zusätzliche Informationen enthalten, sofern diese 
wahrheitsgemäss, exakt, überprüfbar und nicht irreführend sind. Als Teil des Verfahrens zur Frei-
gabe des ENplus®-Sackdesigns muss das einreichende Unternehmen dem zuständigen EN-
plus®-Programmmanagement Nachweise vorlegen, die die Konformität der Pellets in Bezug 
auf die zusätzlichen Informationen belegen. Die Konformität der Pellets mit den auf dem Sack-
design angegebenen Zusatzinformationen und die damit verbundenen rechtlichen Folgen (in-
klusive falscher Deklaration) liegen in der Verantwortung des Sackdesign-Inhabers. 

ANMERKUNG: Beispiele für zusätzliche Informationen sind: zusätzliche Pelletparameter (siehe 
7.2.3.2.12) sowie Holzart, Additive, Pelletproduzent, geografische Herkunft der Pellets, Forstzertifizierungen 
etc. 
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7.3 Produktfremde Nutzung 

7.3.1 ENplus®-Zertifizierungszeichen 

7.3.1.1 Das in Abbildung 3 gezeigte ENplus®-Zertifizierungszeichen darf nur von ENplus®-zer-
tifizierten Produzenten und Händlern für die produktfremde Nutzung verwendet werden, inklu-
sive: 

a) der Kommunikation hinsichtlich der Bedeutung und des Anwendungsbereichs des  
ENplus®-Zertifizierungsprogramms und dessen Bewerbung, sowie zu Informationszwecken; 

b) der Kommunikation der Tatsache, dass das Unternehmen ENplus®-zertifiziert ist. 

ANMERKUNG: Bei der «produktfremden Nutzung» darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass ein 
Produkt ENplus®-zertifiziert ist. Siehe dazu die Definitionen für produktbezogene Nutzung und produkt-
fremde Nutzung. 

7.3.1.2 Wie in Abbildung 3 dargestellt, besteht das ENplus®-Zertifizierungszeichen aus dem 
ENplus®-Logo und der ENplus®-ID des Unternehmens. 

7.3.1.3 Das Unternehmen muss eine Freifläche um das ENplus®-Zertifizierungszeichen herum 
einhalten, die von jeglichen Bildern/Grafiken frei bleibt, um sicherzustellen, dass das ENplus®-
Zertifizierungszeichen deutlich sichtbar und identifizierbar bleibt. Die Grösse der Freifläche muss 
mindestens der Höhe der Schrift der ENplus®-ID entsprechen. 

7.3.1.4 Das Unternehmen darf für das ENplus®-Zertifizierungszeichen ausschliesslich die in 
Anhang A definierten Farben und Farbkombinationen verwenden.  

7.3.1.5 Das Unternehmen muss die Grössenverhältnisse des ENplus®-Zertifizierungszeichens 
und seiner Elemente einhalten, wie in Abbildung 3 dargestellt und durch das ENplus®-Pro-
grammmanagement zur Verfügung gestellt. 

7.3.1.6 Die ENplus®-Zertifizierungsstelle kann das ENplus®-Zertifizierungszeichen des  
ENplus®-zertifizierten Unternehmens auf dem ENplus®-Zertifikat verwenden. Die Verwendung 
des ENplus®-Zertifizierungszeichens muss den Anforderungen dieses Dokuments entsprechen. 

 Abbildung 3 
ENplus®-Zertifizierungszeichen (Beispiel: Pelletproduzent aus Belgien) 
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7.3.2 ENplus®-Servicezeichen 

7.3.2.1 Das in Abbildung 4 dargestellte ENplus®-Servicezeichen darf nur von ENplus®-zertifi-
zierten Dienstleistern für die marketingbezogene Nutzung verwendet werden, inklusive: 

a) der Kommunikation hinsichtlich der Bedeutung und des Anwendungsbereichs des  
ENplus®-Zertifizierungsprogramms und dessen Bewerbung sowie zu Informationszwecken; 

b) der Kommunikation der Tatsache, dass das Unternehmen ENplus®-zertifiziert ist. 

7.3.2.2 Wie in Abbildung 4 dargestellt, besteht das ENplus-Servicezeichen aus dem  
ENplus®-Dienstleisterlogo und der ENplus®-ID des Unternehmens. 

7.3.2.3 Das Unternehmen muss eine Freifläche um das ENplus®-Servicezeichen herum ein-
halten, die frei von jeglichen Bildern/Grafiken bleibt, um sicherzustellen, dass das ENplus®-Ser-
vicezeichen deutlich sichtbar und identifizierbar bleibt. Die Grösse der Freifläche muss mindes-
tens der Höhe der Schrift der ENplus®-ID entsprechen. 

7.3.2.4 Das Unternehmen muss für das ENplus®-Servicezeichen ausschliesslich die in Anhang 
A definierten Farben und Farbkombinationen verwenden. 

7.3.2.5 Das Unternehmen muss die Grössenverhältnisse des ENplus®-Servicezeichens einhal-
ten, wie in Abbildung 4 dargestellt und durch das ENplus®-Programmmanagement zur Verfü-
gung gestellt. 

7.3.2.6 Die ENplus®-Zertifizierungsstelle darf das ENplus®-Servicezeichen des ENplus®-zertifi-
zierten Unternehmens auf dem ENplus®-Zertifikat verwenden. Die Verwendung des 
ENplus®-Servicezeichens muss den Anforderungen dieses Dokuments entsprechen. 

 Abbildung 4 
ENplus®-Servicezeichen (mit der ENplus®-ID z. B. eines Unternehmens aus Belgien) 

 

7.3.3 ENplus®-Logo 

7.3.3.1 Das ENplus®-Logo, wie in Abbildung 5 dargestellt, darf von Händlern zertifizierter 
Sackware und anderen Nutzern (siehe Kapitel 6) ausschliesslich für marketingbezogene Nut-
zung zu Werbe- und/oder Informationszwecken hinsichtlich des ENplus®-Zertifizierungspro-
gramms verwendet werden, wie z. B.: 

a) die Kommunikation der Bedeutung und des Anwendungsbereichs des ENplus®-Zertifizie-
rungsprogramms und dessen Bewerbung sowie zu Informationszwecken; 
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b) die Kommunikation von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der ENplus®-Zertifizierung 
durch ENplus®-Zertifizierungsstellen, ENplus®-Inspektionsstellen und ENplus®-Prüflabore so-
wie die Anerkennung von Zertifikaten durch das ENplus-Programm; 

c) die Kommunikation der Bedeutung und des Anwendungsbereichs des ENplus®-Zertifizie-
rungsprogramms sowie die Bewerbung von ENplus®-zertifizierten Pellets durch Wiederver-
käufer von Sackware;  

d) die Kommunikation von Anforderungen für die Beschaffung von ENplus®-zertifizierten Pel-
lets durch Endkonsumenten; 

e) die Kommunikation der Bedeutung des Einsatzes von ENplus®-zertifizierten Pellets für die 
Nutzung in den im Bioenergiesektor angewandten Technologien, inklusive Empfehlungen 
von Kessel- und Ofenherstellern; 

f) die Kommunikation der Partnerschaft mit Bioenergy Europe und/oder dem DEPI im Rah-
men des ENplus®-Zertifizierungsprogramms; 

g) die Kommunikation zu Projekten und Initiativen, die auf die Entwicklung und/oder Bewer-
bung des ENplus®-Zertifizierungsprogramms ausgerichtet sind. 

7.3.3.2 Bei der Verwendung des ENplus®-Logos muss eine Freifläche eingehalten werden, 
die von jeglichen Bildern/Grafiken frei bleibt, um sicherzustellen, dass das ENplus®-Logo deut-
lich sichtbar und identifizierbar bleibt. 

7.3.3.3 Für die Verwendung des ENplus®-Logos gelten die in Anhang A festgelegten Far-
ben und Farbkombinationen für das ENplus®-Logo. 

7.3.3.4 Das Unternehmen muss die Grössenverhältnisse des ENplus®-Logos und seiner Ele-
mente einhalten, wie in Abbildung 5 dargestellt und vom ENplus®-Programmmanagement zur 
Verfügung gestellt. 

 Abbildung  5  
ENplus®-Logo 
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Anhang A. Farbkombinationen des ENplus®-Logos, des ENplus®-
Zertifizierungszeichens, des ENplus®-Servicezeichens 
und des ENplus®-Qualitätszeichens 

A.1 Farbkombinationen 
A.1.1 Das ENplus®-Zertifizierungszeichen, das ENplus®-Qualitätszeichen und das ENplus®-

Servicezeichen müssen so verwendet werden, wie sie vom ENplus®-Programmma-
nagement bereitgestellt werden. Mögliche Farbkombinationen sind in Tabelle 4 dar-
gestellt. 

A.1.2 Die Hintergrundfarbe kann Weiss oder eine andere Farbe sein. Voraussetzung ist, dass 
alle Elemente der ENplus-Zeichen klar erkennbar und lesbar sind. 

 Tabelle 4 
Mögliche Farbkombinationen der Erkennungszeichen 

 

 

Version ENplus®-Logo 

 

ENplus®-Zertifi-
zierungszeichen 

ENplus®-
Qualitäts -
Logo 

ENplus®- 
Service- 
zeichen 

Version A: 

Offizielle Farb-
kombination 
Für Farbcodes 
siehe Tabelle 5. 

  
 

 

 

Version B: 

Monochrom 
schwarz-weiss 

    

Version C: 

Monochrom 
farblich 

einfarbige Ele-
mente vor ein-
farbigem Hin-
tergrund 

 

 
Beispiel, nur für 
Pelletsäcke  

 
Beispiel, nur 
für Pelletsä-
cke 

 

 

Nicht zuläs-
sig 
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A.2 Farbcodes 

 Tabelle 5
Farbcodes der Farben, die für die Erkennungszeichen zu verwenden sind

Orange Grau Schwarz 
RGB R=225, G=93, B=0 R=134, G=129, 

B=117 
R=24, G=23, B=21 

CMYK C=0, M=65, Y=100, 
K=0 

C=0, M=5, Y=20, 
K=60 

C=0, M=0, Y=0, K=100 

Pantone 1505 424 Black 

HKS HKS 7 HKS 96 HKS 88 



ENplus® ist das Qualitätszertifikat für Holzpellets. Es zertifiziert die ganze Ver-
sorgungskette, von der Produktion über den Handel bis zur Lieferung. 

ENplus® sichert somit die höchsten Qualitätsstandards für den Endkunden.  

ENplus® c/o Bioenergy Europe 

Place du Champ de Mars 2 

1050 Brussels, Belgium 

 enplus@bioenergyeurope.org 

 + 32 2 318 40 35 

 +32 2 318 41 93 
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